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REPUBLIK ÖSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES 
1014 WIEN, Postfach 100 

Bel Beantwortung bitte angeben 

Zahl: 76.024/60-IV 112/94/H 
OVR: 0000051 Wien, am 8. Mai 1994 

Referent: Holubar 

Kl.: 2433 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Mutterschutzgesetz und das Eltern- und 

Karenzurlaubsgesetz geändert wird 

Stellungnahme 

An das 
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In der Anlage werden 25 Ausfertigungen der Stellungnahme des Bundesministeriums 

für Inneres zu dem im Betreff bezeichneten Entwurf übermittelt. 

Beilagen 

Für den Bundesminister: 

Zamba 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES 
1014 WIEN, Postfach 100 

Bel Beantwortung bitte angeben 

Zahl: 76.024/60-IV/12/94/H 
OVR: 0000051 Wien, am 8. Mai 1994 

Referent: Holubar 

Kl. : 2433 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Mutterschutzgesetz und das Eltern- und 
Karenzurlaubsgesetz geändert wird 
Stellungnahme 

An das 

Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 WIE N 

Zu Zl. 52.135/3-2/94 
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Datum: 110M A I 1994 

Verteilt ............................................................. / 
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Aus der spezifischen Sicht des Innenressorts bestehen gegen den Entwurf 

grundsätzlich keine Bedenken, doch wird die praktische Umsetzung einzelner 

Regelungen im Dienstbetrieb sicherlich mit erheblichen Problemen verbunden 

sein. 

Zu den §§ 8a Abs. 1 und 9 Abs. 4 

Die in Aussicht genommene Erweiterung des Mutterschutzes für werdende und 

stillende Mütter wird selbst im Bereich der Zentralleitung, also im Bereich der 

Allgemeinen Verwaltung, wegen der prekären Raumsituation nur mit großen 

finanziellen und administrativen Aufwendungen zu realisieren sein. 

Im Bereich des Exekutivdienstes könnte die Umsetzung der in Aussicht 

genommenen Ausdehnung des Mutterschutzes aber zweifellos zu weit größeren 

Schwierigkeiten führen. So wird etwa für den Bereich der Bundespolizei, die im 

Entwurf vorgesehene Übergangsfrist bis 1. Jänner 1996 nicht ausreichen, um in 
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jeder Dienststelle entsprechende Ruhemöglichkeiten für werdende und stillende 

Mütter zu schaffen. 

Die Verwendung von stillenden Müttern zu Systemdiensten wäre - auch wenn 

diese ausschließlich im Innendienst zu leisten wären - kaum möglich, da keine 

durchgehende Dienstleistung sichergestellt wäre. Außerdem erscheint die 

ausschließliche Verwendung stillender Mütter auf Exekutivdienststellen im 

Innendienst mangels entsprechenden Bedarfs nur teilweise möglich. Die 

Zuteilung stillender Mütter an Dienststellen mit entsprechendem Bedarf wird 

aber wiederum in vielen Fällen wegen der zu großen örtlichen Entfernung des 

Dienstortes nicht realisierbar sein. 

Generell ist zu sagen, daß die durch die Ausdehnung der Schutzmaßnahmen 

nach dem Mutterschutzgesetz und die damit verbundene starke Einschränkung 

der Dienstleistungen werdender und stillender Mütter bedingte 

Personalknappheit wohl nur durch Schaffung entsprechender zusätzlicher 

Planstellen kompensiert werden könnte. 

Im Bereich der Bundesgendarmerie würde die in § 8 Abs. 1 vorgesehene 

Verpflichtung werdenden und stillenden Müttern, die Möglichkeit zu geben, sich 

unter geeigneten Bedingungen hinlegen und ausruhen zu können, soweit es die 

Gendarmerieposten betrifft, keine Probleme bereiten, da in einem Großteil der 

Dienststellen Schlafräume für die Sektorstreifen bestehen, die zur Nachtzeit genützt 

werden. Tagsüber würden diese Betten Schwangeren und stillenden Müttern, die 

im übrigen keinen Nachtdienst versehen dürfen, zur Verfügung stehen. 

Für dir, n , '::r!mit 
der 'f:;;.' lJl!': 

Für den Bundesminister: 

Zamba 
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